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Modul Sachverhalt

Leistungsschlüssel 99102008000000

Leistungsbezeichnung I Rentenbesteuerung, Allgemeine Informationen

Leistungsbezeichnung II Rentenbesteuerung, Allgemeine Informationen

Typisierung 2a - Bundesauftragsverwaltung: Regelung, Land:
Vollzug

Quellredaktion Hamburg

Freigabestatus Katalog unbestimmter Freigabestatus

Freigabestatus Bibliothek unbestimmter Freigabestatus

Begriffe im Kontext Alterseinkünftegesetz,
Rentenbezugsmitteilungsverfahren -
Rentenbesteuerung, RBM

Leistungstyp

Leistungsgruppierung

Verrichtungskennung

SDG-Informationsbereich

Lagen Portalverbund
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Einheitlicher
Ansprechpartner Nein

Fachlich freigegeben am 30.08.2022

Fachlich freigegen durch Steuerverwaltung

Handlungsgrundlage

Teaser

Volltext Wie werden Altersrenten besteuert?

neu hinzukommende

Ab wie viel Rente sind Steuern zu zahlen? Ob
Rentnerinnen und Rentner eine Steuererklärung
abgeben und Steuern zahlen müssen, hängt von der
Höhe ihrer steuerpflichtigen Einkünfte ab. Hierzu
gehören nicht nur Renteneinkünfte, sondern auch
weitere Einnahmen, zum Beispiel Mieteinnahmen oder
eine Betriebsrente. Eine Einkommensteuererklärung
wird dann verlangt, wenn ein Rentner mit seinen
Einkünften den einkommensteuerlichen
Grundfreibetrag überschreitet. Der Grundfreibetrag
beträgt bei Einzelveranlagung für:

• 2018: 9.000,- Euro
• 2019: 9.168,- Euro
• 2020: 9.408,- Euro
• 2021: 9.744,- Euro
• 2022: 10.347,- Euro
• 2023: 10.908;- Euro

Für Verheiratete/Lebenspartner, die zusammen
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veranlagt werden, verdoppeln sich diese Beträge.

Rentner ohne andere Einkünfte Renten sind teilweise
steuerfrei. Der der Besteuerung unterliegende Teil
einer Rente hängt vom Jahr des Rentenbeginns ab. Bei
Renteneintritt im Jahr 2005 und früher beträgt er 50
Prozent. Vom steuerpflichtigen Teil der Rente können
noch Werbungskosten und Sonderausgaben abgesetzt
werden.

Rentner mit anderen Einkünften Wenn neben der
Altersrente aus der gesetzlichen Rentenversicherung
noch andere steuerpflichtige Einkünfte (zum Beispiel
Betriebs- oder Werksrenten) bezogen werden oder der
mit dem Rentner zusammen veranlagte
Ehegatte/Lebenspartner zum Beispiel als
Arbeitnehmer tätig ist und Einkünfte aus
nichtselbstständiger Arbeit erzielt, wird häufig auch für
den steuerpflichtigen Teil der Rente Einkommensteuer
festzusetzen sein.

Erforderliche Unterlagen Keine

Voraussetzungen

Kosten Gebühr: Es fallen keine Kosten an

Verfahrensablauf

Bearbeitungsdauer

Frist

weiterführende
Informationen

https://www.hamburg.de/fb/steuerformulare/
https://www.hamburg.de/fb/steuerformulare/
https://www.hamburg.de/contentblob/25214/data/mer
kblatt-besteuerung-renten-2009.pdf
https://www.hamburg.de/contentblob/25214/data/mer
kblatt-besteuerung-renten-2009.pdf
https://www.finanzamt.bayern.de/Informationen/Steue
rinfos/Steuerberechnung/Alterseinkuenfte-Rechner/
https://www.finanzamt.bayern.de/Informationen/Steue
rinfos/Steuerberechnung/Alterseinkuenfte-Rechner/
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/
Standardartikel/Themen/Steuern/Steuerliche_Themen
gebiete/Altersvorsorge/2020-05-05-Rentenbesteuerung
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-Eine-Frage-der-Gerechtigkeit.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/
Standardartikel/Themen/Steuern/Steuerliche_Themen
gebiete/Altersvorsorge/2020-05-05-Rentenbesteuerung
-Eine-Frage-der-Gerechtigkeit.html
https://www.hamburg.de/fb/renten-und-versorgungsb
ezuege/
https://www.hamburg.de/fb/renten-und-versorgungsb
ezuege/
https://www.hamburg.de/contentblob/16973102/e30a
14f54fad975cb65f939f7fe2585f/data/rentenratgeber.p
df
https://www.hamburg.de/contentblob/16973102/e30a
14f54fad975cb65f939f7fe2585f/data/rentenratgeber.p
df

Hinweise Steuerliche Hilfe

• ehrenamtlichen Rentenberatern,
• Lohnsteuerhilfevereinen und
• Angehörigen der steuerberatenden Berufe.

Steuererklärungsvordrucken

Klärung von Einzelfragen

Rechtsbehelf

Kurztext

Ansprechpunkt Wenn Sie die für Ihr Anliegen genaue zuständige Stelle
ermitteln wollen, folgen Sie bitte dem Link zum

Behördenfinder Hamburg

Zuständige Stelle Finanzämter

Formulare

Ursprungsportal Behördenfinder Hamburg, Authority finder Hamburg
(Currently this link is only available in german)
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